
1. Vom Landesamt für Familie und Soziales zu übernehmende Aufga-
ben
Ab dem 1. August werden durch das Sozialamt der Landeshauptstadt Dres-
den folgende Anträge bearbeitet und beschieden:

n Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderung nach dem § 69 Neuntes 
Buch Sozialgesetzbuch einschließlich der Ausgabe des Schwerbehinderten-
ausweises,

n Anträge auf Gewährung des Landesblindengeldes nach dem Landesblin-
dengeldgesetz,

n Anträge auf Gewährung des Bundeserziehungs- und Bundeselterngeldes 
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bzw. dem Bundeselterngeldgesetz,

n Anträge auf Gewährung des Landeserziehungsgeldes nach dem Landes-
erziehungsgeldgesetz.

2. Standort
Die Anträge für die in der Nr. I genannten Leistungen werden im Sozialamt, 
auf der Junghansstraße 2, im Erdgeschoss, im Sachgebiet (SG) Feststel-
lung Schwerbehinderteneigenschaft/Landesblindengeld (Leistungen aus I a 
und b) und im SG Elterngeld/Erziehungsgeld (Leistungen aus I c und d) be-
arbeitet und entschieden.

3. Erreichbarkeit der Sachgebiete
Antragsformulare werden ab dem 1. August 2008 in den Bürgerbüros der 
Landeshauptstadt Dresden und in den Verwaltungsstellen Cossebaude, 
Langebrück und Weixdorf ausgereicht und ausgefüllt entgegengenommen. 
Die SG Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft/Landesblindengeld und 
Elterngeld/Erziehungsgeld werden nach dem Umzug ab dem 7. August 2008 
ebenfalls Antragsformulare ausreichen und entgegennehmen sowie für eine 
umfassende Beratung zur Verfügung stehen. 

Personen, welche einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehindertenei-
genschaft stellen, können aber entscheiden, ob sie den Schwerbehinderten-
ausweis im zuständigen Sachgebiet auf der Junghansstraße 2 oder in ihrem 
zuständigen Ortsamt bzw. in  ihrer zuständigen Verwaltungsstelle abholen 
möchten.

Sprechzeiten, beide SG betreffend:
Montag: 9 bis 12 Uhr
Dienstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9 bis 12 Uhr
Freitag: 9 bis 12 Uhr.

Kontakt: 
SG Schwerbehinderteneigenschaft/Landesblindengeld: (03 51) 4 88 12 00
Schwerbehinderteneigenschaft-LBlindG@Dresden.de

SG Elterngeld/Erziehungsgeld: (03 51) 4 88 12 01
Elterngeld@Dresden.de
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